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dem Verfasser 1Ur 1n geringem Ma(fße gegeben 1St, 7zwischen Wesentlichem un!
Unwesentlichem unterscheiden. Verdienstvoll bleibt die mühevolle Arbeit, A2us
dem umfangreichen Quellenmaterı1al eine Zeitepoche erhellt haben, diıe tür das
kirchengeschichtliche Bewußtsein weithin 1n Dunkel vehüllt 1St.

Berlin Egon Franz

Rudolt Rn Thadden: Dıe brandenburgisch-preußischen Hof-
prediger 1 M und Jahrhundert Eın Beıtrag ZUur Geschichte der
absolutistischen Staatsgesellschaft in Brandenburg-Preußen. Arbeiten C:

Kirchengeschichte 32) Berlin (de Gruyter) 1959 I 239 S) 18 Tafeln, veb
'Titel un: Untertitel ZUSAMMENSCHOMMC. drücken die Aufgabe Aaus, die der

ert. sıch 1n ausdrücklicher Anlehnung die forschungsgeschichtliche Tradıtion
des (seıt 1963 wiıieder erscheinenden) ahrbuchs für (Gjetzt: Berlin-)Brandenburgische
Kirchengeschichte gyestellt hat eine zunächst 1LUT kirchengeschichtliche Fragestellung
ıcht 1LLULr auf den theologischen Raum beschränken, sondern S1€e 1n ıhren Wechsel-
beziehungen 7 N allgemeinen Geschichte betrachten. Das hat eiınem sehr inter-

Ergebnis geführt.
e1it Konversion des Kurfürsten Johann Sigismund AA Calvinismus 1mM

Jahre 1613 sind Amt un Stellung der reformierten Hofprediger der Ausgangs-
punkt für die staatliche Kirchenpolitik der brandenburgisch-preufsischen Kurfür-
Sten. Das 1M Artikel VII des Nstrumentum Pacıs Osnabrugense verankerte echt
der Territorialherren, Hofprediger ıhrer eigenen Konfession ihrer Residenz
halten, lieferte VOTr allem dem Großen Kurfürsten den Titel, Zuhilfenahme
einer grofßzügigen Interpretation des Begriffes „Residenz“ Hofpredigerstellen auch
außerhalb VO  a Berlin den ftürstlichen Famıilien- un Wıtwen- SOW1e den Regıe-
rungssıtzen schaften. So überzog schließlich eın Netz VO  3 bis Orten miıt
Hofpredigerstellen die brandenburgisch-preufsischen Terriıtorien, deren Inhaber durch
ihren Rang, ber uch durch die ihnen zugewı1esenen Tätigkeiten aut dem BEeESAMT-
kirchlichen Gebiet das Ansehen und den Einflufß des reformıerten Bekenntnisses
erheblich förderten. Di1e daraus tolgenden Veränderungen 1mM Bereich der Kirchen-
verfassung 1M Sınne einer „fortschreitenden Entmündıigung der lutherischen Kon-
s1istoriıen un: einer entsprechenden Ausbildung reformiert bestimmter, zentraler
Kirchenbehörden“ (p 45) führte ZUr Herausbildung eıner „territorialen Staats-
kirche“ 1m Gegensatz Z.UT alten konfessionellen Landeskirche.

Allerdings UE nıcht 1Ur die amter eschichtliche Entwicklung des Hofprediger-
LUMS, sondern uch se1ne sozialgeschi tliche Stellung ZzZu dieser staatskirchlichen
Ausrichtung des retormierten Bekenntnisses in Brandenburg-Preufßen bei Dıe and-
fremde Herkunft der reformierten Hofprediger (aus nicht-hohenzollernschen Gebie-
ten Deutschlands un: uch se1it der Hugenotteneinwanderung us Frankreich),
die gesellschaftliche Verengung der rund 100 Hofpredigerfamilien durch die fast
ausschließlich auf iıhre Gruppe beschränkten Heiratsverbindungen (wıe das die im
Anhang beigefügten genealogischen Tateln elegen un: schließlich der Gegensatz
ZuUur alten ständischen Gesellschaft führten einer exklusiven Mentalıität, die die
Einordnung 1n den Staat VOTLT allem 1n der Form der absoluten Herrschertreue voll-
ZOß Der staatskirchlichen Auffassung VO: landesherrlichen Kirchenregiment kam
sOmıIt auch eın entsprechendes politisches Empfinden Dieses politische Emp-
finden bestimmte ann ber auch die aus den zumeı1st recht kinderreichen Hofpredi-
gerfamılıen hervorgehenden Träger weltlicher Ämter, die VOor allem seiIt Begiınn des

Jahrhunderts 5 allen Stellen des öffentlichen Lebens anzutreften sind“ (p 87)
Erst damıt wiırd diese reformierte Gesellschaft, ihre ursprüngliıche yeistliche Funk-
t1on überschreitend, uch politisch Zur staatstragenden An die Darstellung
dieser Wechselwirkungen zwiıschen dem kirchlichen un dem politischen Bereich,
die sıch allerdings vornehmlich auf eine Untersuchung ihrer amter- un: sozlalge-
schichtlichen Voraussetzungen beschränkt, schließt siıch 1mM dritten Abschnitt eın
Überblick ber die Entwicklung der theologischen Auffassungen dieser Hofprediger-
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grupPpPC Aus ihm wird ersichtlich, da{fß auch ıhrem iırchenbegriff unverändert die
Idee VO  j der notwendigen Übereinstimmung 7zwischen staatlicher un: kirchlıicher
Ordnungsaufgabe Grunde A Rerst geschlossenes Bild, VO  . welcher SeıiteSO ergibt sich Iso insgesamt eın Au

welcheauch ımmer diese Gesellschaftsgruppe beleuchtet wird Dabei MUu: die Frage,
Kriäfte 1n diesen N:  I Wechselbeziehungen überwiegen, eindeutig ZuUugunsten des
Staates beantwortet werden. Angefangen VO der 1m Interesse des Landesfürsten-
LUms erfolgenden Förderung des Staatskirchentums 1mM Jahrhundert, die
„calvinistischen Kriäfte ımmer mehr VO Staat absorbiert“ wurden (p 141), 1St
65 viel mehr der Staat, das Gesicht der Kirche bestimmt, als ekehrt. Eın

als festste len (p 57)konkreter staatspolitischer Einflu{£ der Kirche Afßt siıch nıem
SCH nde des 18 JahrhundertsIn der rein religı1ösen Entwicklung 1St dagegen C
das annn auch die Unıon VOTL-ein wachsendes Gefälle ZU Luthertum erkennbar,

wiegend pragen WIr
ank ıhres weıten Hor1izontes 1St diese auf einer Wartr durch die Kriegseinwir-

kungen bedin unvollständigen Quellengrundlage, jedoch einer sehr breiten
Liıteratur fbauende, methodisch klare Arbeıt somıt eın ußeI'ST aufschlußreicher
Beıitrag ZUuUr brandenburgisch-preußischen Kirchen-, Staats- un Gesellschafts-
geschichte.

Parıs Hermann Weber

Ingeborg Röbbelen Theologıe und Frömmigkeıt 1m deutschen
CVangsC lisch-lutherischen Gesangbuch des und frühen

Forschungen Z Kirchen- un Dogmengeschichte 6 GÖöt-Jahrhunder
tingen (Vandenhoeck Ruprecht) 1957 AT 470 , geb
1)as Aaus einer Dissertation hervorgegangene Werk 11 das Problem ‚Theologıe

un Frömmigkeıt‘ historisch-systematiıs behandeln, un: WAar durch Darstellung
chen Zeıt der Gesangbuchgeschichte. Gesangbücher sind nıcht NUreiner exemplarıs sondern auch Zeugn1s theologischen Denkens 1n dichterischerkirchliches Bekenntnis,

Gestalt. Lehre und Leben, Verkündigung un Gemeindeglaube lassen sich, 1n Bezie-
hung, Einheit der Widerspruch, Aaus dem 1ed der Kirche erkennen, un! die POC-
tisch-musı1ıkalischen Gebilde der gottesdienstlichen der häuslichen Gesäange un! Ge-
bete erlauben 7zuweılen ebenso trefftenden Rückschlufß auf das Selbstverständnis der
Kirche, w1e Predigt der Katechismus. Dıe Hymnologie, 111 s1e sich nıcht ufs
Deskriptive beschränken, bedarf solcher historisch-kritischen Untersuchungen. Wer-
den s1€, w1e 1n diesem Falle, exakt angestellt, dienen s1e zugleich dem Bestreben,
Maßstäbe finden tür die Gesangbucharbeit der Gegenwart. Es 1St. einerlei, welches
Sachgebiet 1n Theologie un: Kiırche die wissenschaftliche Arbeıt siıch vornımmt: fragt
s1e richt1ig, kommt s1e VO:  e allen Themen her alsbald ZUuUr Mıtte, nämlich ZUr Prü-
fung des theologischen Auftrags und der lebendigen Gestalt der Kirche

des spateren Pietis-Dıe Untersuchung erstreckt sıch aut die eıt der Orthodoxıe,
11U5S5 un der frühen Aufklärung, sS1e achtet auf die Gründe un Vorgange der
Wandlung und Verformung reformatorischer Theologie 1n den Gesangbuchliedern

Hierbei stellt S1e sıch eine 7wiefache Aufgabe einmal soll herauskom-
MMCI, ob und 1n welcher Weıse 1n den damaligen Gesangbüchern die Theologie als
normatıve Wissenschaft wirksam ISt, ob und 1n welchem Maße die Frömmigkeit ZUr

eigenständigen Religiosität geworden ist; sodann soll erkennbar werden, ob 1mM Ge-
sangbuchlied die Theologie ihre kirchenkritische Funktion behält; desgleichen, ob 1n
ihm eıne wortgebundene, wirklich der Bibel ebende Frömmigkeit Gestalt gCc-
winnt.

Methodisch verfährt die Untersuchung innerhalb der zunächst gEeENANNTEN Aut-
zabe genetisch un analytisch, innerhalb der Z7weıten sach- und stilkritisch. Sıie Nfier-

scheidet, MIt gebotener Vorsicht VOTLr formalem Schematısmus, Kirchenlieddichtung
einerseıits also das gottesdienstlich Qualifizierte) VO: religiöser Poesıie, geistlicher
Lyrık andererseıts. Natürlich sınd die renzen fließend; s1e sınd ber auch nıcht e1in-
fa ignorierbar. Technisch geschieht die Fragestellung VO  3 außen nach innen,


